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Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sechs Seiten und 19 Anlagen.     
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten 
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden 
Länderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung 
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt 
werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige 
Nachweise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von 
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und 
Bescheinigungen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, 
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender 
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur 
Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten 
Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für 
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik 
nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 Zulassungsgegenstand 

Die Ankerschiene PEC-TA besteht aus einer C-förmigen Schiene aus warmgewalztem Stahl 
mit mindestens zwei auf dem Profilrücken befestigten Ankern und PEC Spezialschrauben 
mit entsprechenden Sechskantmuttern und Unterlegscheiben. 

Die Schiene wird oberflächenbündig einbetoniert. 

Auf der Anlage 1 ist die Ankerschiene im eingebauten Zustand dargestellt. 

1.2 Anwendungsbereich 

Die Ankerschiene darf nur für Verankerungen unter statischer oder quasi-statischer 
Belastung in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von 
mindestens C12/15 und höchstens C90/105 nach EN 206:2000-12 verwendet werden. Sie 
darf im gerissenen und ungerissenen Beton verankert werden. 

Die Ankerschiene darf für die Übertragung von Zuglasten, Querlasten oder einer 
Kombination aus Zuglasten und Querlasten senkrecht zur Längsachse der Schiene 
verwendet werden. 

Die Anwendungsbereiche der Ankerschiene (Schienenprofil, Anker, Spezialschraube, 
Unterlegscheibe und Mutter) bezüglich Korrosion sind in Abhängigkeit von den gewählten 
Werkstoffen in Anlage 3, Tabelle 1 angegeben. 

Bei Verankerung in der aus Lastspannungen erzeugten Zugzone des Betons oder bei 
Ausnutzung der Mindestabstände der Ankerschienen müssen die infolge Sprengwirkung 
auftretenden örtlichen Querzugspannungen durch zusätzliche Bewehrung aufgenommen 
werden, sofern nicht konstruktive Maßnahmen oder andere günstige Einflüsse 
(z. B. Querdruck) ein Aufspalten des Betons verhindern. 

Eine verzinkte Ankerschiene darf nur mit Bewehrung in Verbindung stehen, wenn die 
Temperatur an den Kontaktstellen zwischen der Bewehrung und den verzinkten Stahlteilen 
40 °C nicht überschreitet.  

Bei Spannbetonbauteilen muss der Abstand einer verzinkten Ankerschiene von den 
Hüllrohren des Spanngliedes bzw. des Spanndrahtes mit sofortigem Verbund mindestens 
2 cm betragen. 

2 Bestimmungen für das Bauprodukt 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 

Die Ankerschiene entspricht den Zeichnungen und Angaben nach Anlage 2 bis 7. 

Die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht angegebenen Werkstoffkenn-
werte, Abmessungen und Toleranzen der Ankerschienen und Schrauben müssen den beim 
Deutschen Institut für Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle und der fremdüberwachenden 
Stelle hinterlegten Angaben entsprechen.  

2.2 Herstellung und Kennzeichnung 

2.2.1 Herstellung (Verbindung Schiene/Anker) 

Die Herstellung der Verbindungen (Anschweißen) zwischen Anker und Schiene ist im Werk 
vorzunehmen. 
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2.2.2 Kennzeichnung 

Jeder Lieferschein der Ankerschienen und Schrauben muss vom Hersteller mit dem 
Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen 
der Länder gekennzeichnet werden. Zusätzlich ist auf dem Lieferschein das Werkzeichen, 
die Zulassungsnummer und die vollständige Bezeichnung der Ankerschienen und 
Schrauben anzugeben.  

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 
Übereinstimmungsnachweis erfüllt sind. 

Jede Ankerschiene ist mit dem Herstellerkennzeichen, der Größe, z. B. PEC-TA 40/22 
gemäß Anlage 2 gekennzeichnet. Jede Spezialschraube ist mit dem Herstellerkennzeichen 
und gegebenenfalls die Festigkeitsklasse gemäß Anlage 2 gekennzeichnet. 

2.3 Übereinstimmungsnachweis 

2.3.1 Allgemeines 

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Ankerschienen und Schrauben mit den Bestim-
mungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit 
einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung der 
Ankerschienen und Schrauben nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen. 

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich 
der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der Ankerschienen und 
Schrauben eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte 
Überwachungsstelle einschließlich Produktprüfung einzuschalten. 

Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch 
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter 
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben. 

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr 
erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. 

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
führen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende 
kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die 
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung entsprechen. 

Für Umfang, Art und Häufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle ist der beim 
Deutschen Institut für Bautechnik und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegte Prüfplan 
maßgebend. 

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und 
auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile, 

- Art der Kontrolle oder Prüfung, 

- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials 
oder der Bestandteile, 

- Ergebnis der Kontrolle und Prüfungen und soweit zutreffend Vergleich mit den 
Anforderungen, 

- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen. 

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüber-
wachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut 
für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen 
vorzulegen. 
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Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen 
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden 
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und 
zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die bestehende Prüfung unverzüglich zu 
wiederholen. 

2.3.3 Fremdüberwachung 

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüber-
wachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich. 

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Ankerschienen und Schrauben 
durchzuführen und es sind Stichproben zu entnehmen. Die Probenahme und Prüfungen 
obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle. 

Für Umfang, Art und Häufigkeit der Fremdüberwachung ist der beim Deutschen Institut für 
Bautechnik und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegte Prüfplan maßgebend. 

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre 
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem 
Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf 
Verlangen vorzulegen. 

3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung 

3.1 Entwurf 

Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten werden prüfbare Berechnungen und 
Konstruktionszeichnungen angefertigt. 

Auf den Konstruktionszeichnungen wird die Lage, der Typ, die Größe, die Länge, der 
Ankerschiene, ggf. der Achsabstand der Anker und ggf. die Lage sowie die Größe der 
Spezialschrauben dargestellt. Der Werkstoff der Ankerschiene und der Spezialschraube ist 
zusätzlich auf den Zeichnungen angegeben. 

3.2 Bemessung 

3.2.1 Allgemeines 

Die Bemessung der Verankerungen erfolgt nach CEN/TS 1992-4:2009 "Bemessung der 
Verankerung von Befestigungen in Beton", Teile 1 und 3 unter der Verantwortung eines auf 
dem Gebiet der Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs. 

Der Nachweis für Querbeanspruchung mit Zusatzbewehrung wird entsprechend 
CEN/TS 1992-4-3:2009, Abschnitte 6.3.6 und 6.3.7 oder alternativ entsprechend Anlagen 16 
und 17 geführt. 

Die Schwächung des Betonquerschnitts durch den Einbau von Ankerschienen wird ggf. beim 
statischen Nachweis berücksichtigt. 

Die Bauteildicke beträgt nicht weniger als hmin gemäß Anlage 8, Tabelle 7. 

Der Randabstand der Anker auf dem Schienenrücken beträgt nicht weniger als cmin gemäß 
Anlage 8, Tabelle 7. 

Der Achsabstand der Anker beträgt zwischen smin und smax gemäß Anlage 6, Tabelle 4. 

Der Achsabstand der Spezialschrauben ist nicht weniger als smin,s gemäß Anlage 9, 
Tabelle 8. 

Die effektive Verankerungstiefe beträgt nicht weniger als min hef gemäß Anlage 8, Tabelle 7. 

Die charakteristischen Widerstände werden mit der minimalen effektiven Verankerungstiefe 
berechnet. 
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3.2.2 Bemessungswiderstände 

Die charakteristischen Kennwerte für die Bemessung der Verankerungen sind in den 
Anlagen 8 bis 17 angegeben. 

4 Bestimmungen für die Ausführung

4.1 Einbau der Ankerschienen 

Von der Brauchbarkeit der Ankerschiene kann nur dann ausgegangen werden, wenn 
folgende Einbaubedingungen eingehalten werden: 

− Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters. 

− Verwendung der Ankerschiene nur so, wie vom Hersteller geliefert, ohne Austausch der 
einzelnen Teile. 

− Einbau nach der Montageanleitung des Herstellers gemäß Anlagen 18 und 19 und den 
Konstruktionszeichnungen. 

− Die Ankerschienen sind so auf der Schalung oder Hilfskonstruktion fixiert, dass sie sich 
beim Verlegen der Bewehrung sowie beim Einbringen und Verdichten des Betons nicht 
verschieben oder bewegen. 

− Einwandfreie Verdichtung des Betons unter dem Kopf der Anker. Die Schienen sind 
gegen Eindringen von Beton in den Schieneninnenraum geschützt. 

− Größe und Achsabstand der Spezialschrauben entsprechen den Konstruktions-
zeichnungen. 

− Ausrichtung der Spezialschrauben (Kerbe im Anlage 7) rechtwinklig zur Schienenachse. 

− Einhaltung der vorgegebenen Montagekennwerte (z. B. Tinst gemäß Anlage 9). 

− Die in Anlage 9 angegebenen Drehmomente dürfen bei der Montage der Anbauteile 
nicht überschritten werden. 

4.3 Kontrolle der Ausführung 

Bei dem Einbau der Ankerschienen und bei der Schraubenmontage (Befestigung von 
Anschlusskonstruktionen) muss der mit der Verankerung von Ankerschienen betraute 
Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger Vertreter des 
Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat für die ordnungsgemäße Ausführung der 
Arbeiten zu sorgen. 

Insbesondere muss er die Ausführung und Lage der Ankerschienen sowie einer eventuellen 
Rückhängebewehrung kontrollieren. 

Die Aufzeichnungen hierzu müssen während der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und 
sind den mit der Kontrolle Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie die 
Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmer 
aufzubewahren. 

Andreas Kummerow Beglaubigt 

Referatsleiter 
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